
B EG RÜ NDUNG

zum Bebauungsplan ''Auf der Pfingstweide, Ander'ung lll'' der Ortsgemeinde
Hattenheim

l Erfordernis der Planaufstel lung

Die Erstellung des Bebauungsplanes ''Auf der Pfingstweide, Änderung 111" wird
erfordert ich, um den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege bes-
ser als bisher' gerecht werden zu können und in einem Teilbet'eich eine stärkere
baul sche Verdichtung entsprechend den Wünschen der Bauwilligen und der Gemein-
de zu efre i chen .

Hierzu wird die straßenseitjge Baut hie auf dem GT'undsttick Plan-Nr. 1715/10 in
eine Baugrenze umgewandelt, wodurch die Erhaltung eines vorhandenen Baumbestan

des möglich wird, und auf dem Grundstück Plan-Nr. 1719/1 eine weiter'e iiberbau-
bare Grundstücksfläche ausgewiesen.
Da die Grundzüge der Planung hier'durch nicht ber'uhr't wer'den, erfolgt die Ände-
rung 111 nach den Bestimmungen des $ 13 BBauG.

2. Einfügung in die Bauleitplanung

Der Bebauungsplan "Auf der Pfingstwejde'' wurde aus dem r'echtswirksamen Flächen
nutzungsplan entwickelt, in dem das Plangebiet als allgemeines IJohngebiet dar-
gestel it {st.
Der räumt sche Geltungsbereich umfaßt 4,0 ha.

3. Bestehende Rechtsver'hältnjsse

Dje Abgrenzung des r'äuml ichen Geltungsbereiches des Bebauungsplangebietes er-

gibt sich im wesentl schen dur'ch die Landesstraße 520 und die Ortsstraße "Loch-
be r'q ' '

Im Nor'd-Osten grenzt der "Nnderunqsplan 111" an den Geltungsbereich.dQS 'lAnde-
rungs- und Erweiterungsplanes ll'' an, det' in der Planzeichnung nachrichtlich
übernommen v/urde

Der ''Änderungsplan 1" wurde nicht rechtskräftig; seine Festsetzungen gingen in

den "Anderungs- ünd Erwejterungsplan ll'' tiber'

4. Naturräuml sche Gegebenheiten

Das Plangebiet umfaßt ein früher als Sportplatz genutztes Gelände, Odland und
ei nen geringen Wal danteil .

Das Gelände bildet einen Bergrücken, mit Gefälle nach Norden, Westen und Süden
Es gr'enzt an den wesel schen Altortsbereich an und wird im bbr.igen begr'enzt von
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der' L 520 und der' OT'tsstraße "Lochber'g''

Der Grund und Boden befindet sich in Privateigentum. Die öffentlichen Ver
kehrsflächen sind Eigentum der OT'tsgemeinde

5. ET'schließung und Versorgung

Dje verkehrstechnische Anbindung des Baugebietes an den Altort erfolgt aus-
schließl ich tiber die ausgebaute Or'tsstraße "Heidebuckel''
Strom- und Wasserversorgung sind durch die ertl schen Versorgungsnetze gewähr-
l e i s tet .

Dje Entwässerungsleitungen sind restlos verlegt. Sje sind an den zur' Kläranlage
führenden Umgehungskanal angeschlossen.
Gasversorgung ist nicht vorhanden.

6 . Baut sche Nutzung

Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet im Sinne des $ 4 Baunutzungsver
ordnung festgesetzt.
Die zulässjge Geschoßzahl ist im allgemeinen bergsejtig auf ein Geschoß und

hangseitjg auf zwei Geschosse begrenzt; im Detail er'gibt sie sich aus der' Plan
ze i chn ung .

7 Kostenschätzung und bJlrtschaftlichkeit

Die Kosten der im wesentlichen im Jahre 1973 fertiggestellten Erschljeßungsein
richtungen bel hefen sich auf rund 450.000 DM. Die Kostenumlegung erfolgte
satzungsgemäß auf die Grundstiickseigenttimer
Flip noch durchzuführende Erschl ießungsmaßnahmen werden ca. 130.000 DM anfallen
Die Erschließungsbeitragssatzungen nach dem Bundesbaugesetz und dem Kommunal-

abgabengesetz sehen eine Kostenbeteiligung der Gemeinde an den anfallenden Er-
schl ießungskosten von 10 v.H. vor
Die Finanzierung der Erschließungskosten {st gesichert

8 j11plppllWjcklung und Folgeverfahren

Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens sind nicht erforderlich.
Maßnahmen zur Verbesserung da" Infrastr'uktur sind - im Hinbl ick auf den zu er"war

Lenden geringen Bevölkerungszuwachs - ebenfalls nicht erfordert ich.

Hettenleidel helm , den
Verbands geme i ndeve rwa l tun g

( Röttger )
Bür germe i sten


